
STADT FORST (LAUSITZ)
Freiwillige Feuerwehr

Dienstanweisung 04/2020 vom 19.10.2020

Der Landkreis Spree Neiße hat heute Vormittag eine aktuelle Aufstellung von 
Infektionsfällen im Landkreis Spree Neiße bekanntgegeben. 
Die Zahl der Aktuell infizierten Personen liegt bei 87, der 7-Tage-Inzidenzwert bei 44, in 
der Stadt Forst (Lausitz) gibt es 34 bestätigte Infektionsfälle.

Mit dem Hintergrund der Entwicklung der Fallzahlen des Landkreises Spree Neiße und der
Stadt Forst (Lausitz), sehen wir uns gezwungen die Teilung der Freiwilligen Feuerwehr 
Forst (Lausitz) in Mitte und Süd wieder vorzunehmen. Es muss unser gemeinsames Ziel 
sein dafür zu sorgen, dass unsere Einsatzbereitschaft weiterhin aufrecht erhalten bleibt.

Zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft werden folgende Maßnahmen und weitere 
Einschränkungen zum Schutz vor der Ausbreitung von COVID-19 (Coronavirus SARS-
CoV-2) festgelegt:

 Die gültige AAO sowie Regelungen zur Alarmierung, Einsatztaktik usw. bleiben 
bestehen.

 Das Betreten der Gerätehäuser ist für die Kameradinnen und Kameraden nur mit 
Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. 

 Auf den Einsatzfahrzeugen und an der Einsatzstelle, ist bei nicht Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Metern, außer bei anderen erforderlichen 
Schutzmaßnahen, von allen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

 Sollte eine Kameradin oder ein Kamerad Kontakt zu einer bestätigt infizierten 
Person gehabt haben, ist dies ausnahmslos und sofort dem Gesundheitsamt und 
dem Stadtwehrführer zu melden.

 Nach jedem Einsatz sind die Hygieneregeln einzuhalten.

Diese Maßnahmen gelten für alle Ortsteile, für die Ortswehr Stadt kommt die Teilung der 
Ortswehr in Mitte und Süd dazu. Die Pendler der Ortswehr Forst – Stadt werden entweder 
Mitte oder Süd zugeordnet. Die betroffenen Personen werden informiert. 
Die Unterstützer der Ortswehr Stadt (GH Mitte), aus den Ortswehren Horno, Eulo und 
Sacro, werden in Absprache mit dem Stadtwehrführer, dem Gerätehaus Mitte zugeordnet.
Die Ausbildungen werden bis auf weiteres auf allen Ortsteilen unter Einhaltung der 
Dienstanweisung und der Hygieneregeln durchgeführt, bei der Ortswehr Stadt wird die 
Ausbildung auch mit den Standorten Mitte und Süd geteilt.

Die Dienstanweisung tritt am 19.10.2020 um 21:00 Uhr bis auf Widerruf in Kraft.
Sie wird auf der Homepage der FFW-Forst (Lausitz) bekannt gegeben. 
Ich bitte alle Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Forst (Lausitz) um Einhaltung 
der Dienstanweisung 04/2020 vom 19.10.2020.

Andreas Britze
Forst, den 19.10.2020 Stadtwehrführer   

                                                                                                                                                      


